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Ein Beitrag zum ÖEK
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Energieraumplanung

§ integraler Bestandteil der Raumplanung
§ räumliche Dimension des Energieverbrauchs
§ räumliche Dimension der Energievorsorgung

§ Planungsziele (§3(2) StROG):
§ Berücksichtigung sparsamer Verwendung von Energie
§ vermehrter Einsatz erneuerbarer Energieträger
§ Berücksichtigung von Klimaschutzzielen

§ Sachbereichskonzept Energie (SKE) laut �21(3) StROG

Quelle: Stöglehner et al. 2014
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Energieraumplanung

räumliche Dimension des 
Energieverbrauchs

§energieeffiziente Raum-
und Siedlungsstrukturen

§ Funktionsmischung
§ Dichte
§ Kompaktheit
§ Standortwahl

räumliche Dimension der 
Energieversorgung

§Standortsicherung
§Ressourcensicherung
§Vermeiden von 
Nutzungskonflikten
§energieeffiziente Raum-
und Siedlungsstrukturen
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Österreich 2016: 
79,7 Mio t CO2-Ä
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Raumplanung im Kontext von 
Energiewende und Klimaschutz

Quelle: Stöglehner et al. 2014
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Leitfaden SKE Version 1.0

§ Schwerpunktthemen
§ Bereitstellung der Datenbasis
§ Vorrangflächen für leitungsgebundene 

Wärmeversorgung
§ Vorrangflächen für eine energiesparende 

Mobilität

§ energieeffiziente Raum- und Siedlungsstrukturen 
fördern
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Entwicklung von Strategien

§ Abstimmung der Siedlungsentwicklung mit 
Optionen für die leitungsgebundene 
Wärmebereitstellung, d.h. für die 
Fernwärmeversorgung

§ Lenkung der baulichen Entwicklung auf 
Standorte mit optimalen Voraussetzungen 
für eine energiesparende Mobilität
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Umsetzung im ÖEK
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Umsetzung in der Örtlichen Raumplanung

Auf Basis der energie- und mobilitätsrele-
vanten Bestandsanalyse (vgl. Kapitel 4) 
sowie der darauf beruhenden Entwicklung 
energieraumplanerischer Strategien (vgl. 

Kapitel 5) können wesentliche Erkenntnisse im Hinblick 
auf den Handlungsbedarf in der Örtlichen Raumplanung 
und die erforderliche planungsrechtliche Umsetzung ge-
wonnen werden. Die Steuerung der Siedlungsentwick-

lung im Sinne energie- und klimapolitischer Prämissen 

– Kompaktheit, maßvolle Dichte, Funktionsmischung 

und Innenentwicklung – erfordert Maßnahmen sowohl 
im Örtlichen Entwicklungskonzept, dem strategischen 
Planungsinstrument auf örtlicher Ebene (Kapitel 6.1), als 
auch in den nachgeordneten Instrumenten, der Flächen-
widmungs- und Bebauungsplanung einschließlich boden-
politischer Instrumente (Kapitel 6.2), und kann von wei-
teren Maßnahmen im Aufgabenbereich der Gemeinden 
flankiert werden (Kapitel 6.3).

 6 Umsetzung energieraumplanerischer Bestimmungen  

    in der Örtlichen Raumplanung 

Umsetzung

Eine wesentliche Voraussetzung für die Umsetzung ener-
gie- und klimarelevanter Festlegungen mit den Instrumen-
ten der Örtlichen Raumplanung ist die Ergänzung des 
Zielkataloges im Örtlichen Entwicklungskonzept um ener-
gie- und klimapolitische Zielsetzungen für die Gemeinde 
(vgl. Kapitel 3). 

Darauf aufbauend können im Örtlichen Entwicklungskon-
zept planliche und textliche Festlegungen zugunsten der 
Entwicklung energieeffizienter räumlicher Struktu-

ren getroffen werden. Insbesondere die in § 22 (5) des 
Steiermärkischen Raumordnungsgesetzes verankerten 
Bestimmungen sind geeignet, die Lenkung der Siedlungs-
entwicklung auf energieraumplanerische Vorranggebiete 
zu forcieren (Tabelle 6.1). 

Die im Sachbereichskonzept Energie (SKE) erarbeiteten 
(potenziellen) Standorträume bzw. Vorranggebiete für 

Fernwärmeversorgung sowie für energiesparende 

Mobilität (vgl. Kapitel 5) sind demnach eine unverzichtba-
re Entscheidungsgrundlage für Festlegungen zur räumli-
chen Entwicklung einer Gemeinde, die den in Kapitel 3 ge-

nannten Zielsetzungen gerecht werden. Allerdings  decken 
energie- und klimapolitische Zielsetzungen nur ein Sach-
gebiet der Örtlichen Raumplanung ab und sind im Zuge 
der Festlegungen im Örtlichen Entwicklungskonzept mit 
weiteren raumrelevanten Interessen abzuwägen.

6.1 ÖRTLICHES ENTWICKLUNGSKONZEPT

	

	

	 	

	

(1)	Vornahme	einer	räumlich-funktionellen	Gliederung	(Abs.	1)	

(2)	Festlegung	von	Entwicklungsrichtungen	von	Baugebieten	(Abs.	2)	

(3)	Bestimmung	einer	Prioritätensetzung	der	Siedlungsentwicklung	(Abs.	3)	

(4)		vorrangige	Situierung	von	Entwicklungsreserven	 in	Siedlungsschwerpunkten	
(Art.	5),	bei	deren	Abgrenzung	unter	anderem	die	Anbindung	an	den	öffentlichen	
Personennahverkehr	sowie	die	Versorgung	mit	Dienstleistungseinrichtungen	und	
mit	technischer	Infrastruktur	Bedeutung	haben	

	

	Tabelle 6.1: Anknüpfungspunkte für energie- und klimarelevante Festlegungen im Örtlichen Entwicklungskonzept  
gemäß § 22 (5) StROG (eigene Barbeitung)
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Umsetzung im FWP und BBP
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Umsetzung in der Örtlichen Raumplanung

Die im Örtlichen Entwicklungskonzept auf Basis des SKE 

verankerten Zielsetzungen und Festlegungen sind in den 

nachgeordneten Instrumenten (Flächenwidmungsplan 

und Bebauungsplan einschließlich bodenpolitischer In-

strumente) entsprechend umzusetzen. Eine möglichst 

zeitnah erfolgende, eng aufeinander abgestimmte Erstel-

lung und gemeinsame Beschlussfassung von Flächenwid-

mungs- und Bebauungsplan im Sinne einer „integrierten 

Flächenwidmungs- und Bebauungsplanung“ soll dabei die 

Entwicklung energieeffizienter Raum- und Siedlungsstruk-

turen unterstützen. 

Optionen für Festlegungen im Flächenwidmungs- und 

Bebauungsplan zugunsten energie- und klimaverträgli-

cher räumlicher Strukturen, d. h. zugunsten kompakter, 
funktionsgemischter und an den Ortszentren orien-
tierter Siedlungsstrukturen maßvoller Dichte, sind in 

 Tabelle 6.2 angeführt. 

Diese Festlegungen sind von bodenpolitischen Maßnah-
men zu begleiten (beispielsweise Vertragsraumordnung, 

Bebauungsfristen), um eine widmungskonforme Nutzung 

von als Bauland gewidmeten (aber unbebauten) Flächen 

an energieraumplanerisch vorrangig zu entwickelnden 

Standorten herbeizuführen. 

Im Erläuterungsbericht, der zur „Begründung des Örtli-

chen Entwicklungskonzeptes“ dient (StROG §21 (3)), ist 

nicht nur das SKE darzulegen, sondern sind Festlegun-

gen zur baulichen Entwicklung (z. B. die Ausweisung von 

prioritär zu entwickelnden Standorten) künftig auch aus 

energieraumplanerischer Sicht entsprechend zu argu-

mentieren (z. B. Anschlussmöglichkeiten an die zentrale 

Wärmeversorgung, besondere Eignung für die Nutzung 

solarer Erträge, attraktive Anbindung an den öffentlichen 

Personennahverkehr, angemessene Nutzungsintensität 

etc.). Es ist nachvollziehbar darzulegen, welche energie-

raumplanerischen Argumente bestimmte Siedlungsent-

wicklungen bevorzugen.

6.2 FLÄCHENWIDMUNGSPLAN UND BEBAUUNGSPLAN EINSCHLIESSLICH  
       BODENPOLITISCHER INSTRUMENTE

Tabelle 6.2: Optionen für energie- und klimaverträgliche Festlegungen im Flächen-widmungs- und Bebauungsplan

	

	

	 	

	

		

(1)	Festlegung	der	Lage	neuer	Baulandausweisungen	(oder	allenfalls	Vorbehalts-
flächen	für	den	förderbaren	Wohnbau)	und	Überprüfung	der	Baulandreserven	im	
Hinblick	auf	ihre	Lage	innerhalb/außerhalb	der	Vorranggebiete	

(2)	Umsetzung	 der	 Zielsetzungen	 zur	 Nutzungsmischung	 (beispielsweise	 durch	
Ausweisung	von	Kerngebieten	mit	Mindestwohnanteilen)	

(3)	allenfalls	Sicherung	von	Standorten	für	Heiz-	bzw.	Heizkraftwerke	 (eventuell	
Biogasanlagen)	basierend	auf	einer	detaillierten	Standortprüfung	

(4)	Steuerung	der	Dichte	der	Siedlungsstrukturen	 (Festlegung	von	mindest-	und	
höchstzulässigen	Bebauungsdichten)	

(5)	Gestaltung	 der	 Bebauungs-	 und	 Erschließungsstruktur	 (Bebauungsweise,	
Gebäudehöhe,	Exposition	von	Bauten	und	Dächern,	Grundstücksgrößen,	Verkehrs-
flächen	unter	besonderer	Berücksichtigung	der	Durchlässigkeit	räumlicher	Struk-
turen	für	den	Fuß-	und	Radverkehr	etc.) 
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